DRINGLICHKEITSANTRAG 1

von Bgm. Andreas Jelinek

zur 31. Sitzung des Gemeinderates

am 04. Juni 2009
„Gewerbehof Vermietung – **************“
Persönliche Daten auf Verlangen der Gemeinde aus Datenschutzgründen geschwärzt.
Vollständiger Antrag zur Einsichtnahme im Gemeindeamt.


 Begründung der Dringlichkeit:
Ende April trat Herr *************** an die Hausverwaltung ***** heran, da er bereits ab 01. Mai 2009 das Mietobjekt im Gewerbehof, bestehend aus 5 Räumen (Raumnr. 17, 18, ein Teil von 19 sowie 20, 21 und 22) dringend zur Anmietung benötigte. Um rasch entscheiden zu können, wurden die Parteiobleute von ÖVP und SPÖ telefonisch informiert und deren Zustimmung eingeholt.
Nun ist auch der Gemeinderatsbeschluss formell nachträglich zu vollziehen.

Sachverhalt:

Aufgrund eines dringenden Mietbedürfnisses wurde mit Herrn ***************                        ein Mietvertrag abgeschlossen. Dieser bezieht sich auf das Mietobjekt im Erdgeschoß (zwischen Stiege und Logopädiepraxis, bestehend aus 5 Räumen) mit einer Gesamtfläche von ca. 84,47 m².
Das Mietverhältnis beginnt am 01. Mai 2009 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Versicherungsagentur verzichtet auf die Dauer von 15 Jahren, somit bis 30.04.2024, von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen. Ungeachtet dessen ist aber die Vermieterin berechtigt, die vorzeitige Auflösung des Mietvertrages aus den Gründen des § 1118 ABGB gerichtlich geltend zu machen. 
Die Mieterin verzichtet auf die Dauer von 2 Jahren von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen. Während dieses Zeitraumes (01.05.2009 bis 30.04.2011) bezahlt die Mieterin eine reduzierte Nettomiete von € 5,--/m². Ab 01.05.2010 kommt eine Nettomiete von € 6,50/m² zur Verrechnung. Ungeachtet dessen ist die Mieterin aber berechtigt, die vorzeitige Auflösung des Mietvertrages aus Gründen des § 1170 ABGB gerichtlich oder mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
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Die Maßnahmen, die die Marktgemeinde Gablitz auf ihre Kosten durchführen wird, werden einen Kostenrahmen von € 6.000,-- + MwSt nicht übersteigen. Insbesondere sind das:

· Montage einer Sonnenschutzvorrichtung;

· Übernahme der Kosten für die Sanitärinstallationen in der neu zu errichtenden WC-Anlage im Inneren des Mietgegenstandes samt Handwaschbecken;

· Übernahme der Kosten der Parkettbodensanierung sowie

· Kostenübernahme der Neuverglasung des Fensters in Raum 18 (Austausch von Milchglas auf Klarglas).

Folgende bauliche Umbau- und Adaptierungsmaßnahmen werden der Mieterin auf eigene Kosten gestattet:

· Entfernen der Trennwand zwischen Flur, Raum 22 und 18;

· Schaffung eines großzügigen Eingangbereiches mit integriertem Empfang;

· Vorversetzen und Austausch der Büroeingangstüre;

· Einbau einer bürointernen WC-Anlage – Errichtung der Wände;

· Erneuerung des Bodenbelages;

· Vornahme sämtlicher betriebsspezifischer EDV-Verkabelungen und Elektroanschlüsse;

· Ausmalen;

· Einbau einer neuen Büroküchenzeile.

Wortmeldungen:

ANTRAG:
Somit stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge den im Sachverhalt skizzierten Mietvertrag mit der Versicherungsagentur ***************, Bräuerfeld 8, 3003 Gablitz, nachträglich genehmigen.
Der Dringlichkeitsantrag 1 wird  ................. angenommen.
